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seit 1877, d. h. seit der Zentralisation des Polizeiwesens
das Amt eines Kantonspolizeidirektors verbunden.

Schlusswort.

Zu der heute in Angriff genommenen Verfassungsrevision

hat die Frage betreffend die Festlegung der
Grundsätze für die Regierungsform in hervorragendem
Masse den Impuls gegeben. Anhänger der Zentralisation
brachten dem Volke den Gedanken an das System einer
ständigen Regierung mit festem Amtssitz nahe. Diese

wichtige Frage wurde bereits der Landsgemeinde 1905

zum Entscheide vorgelegt. Sie sprach sich in ablehnendem

Sinne aus. Damit dürfte die Verwirklichung des

Systems einer ständigen Regierung wohl in weite Ferne

gerückt sein.
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